
 

 

 

 

 

 

Gestreckte AP Teil 1 

Wann: Im 4. Ausbildungshalbjahr  Gewichtung: 25% für Gesamtergebnis 

Was: Inhalte der ersten 18 Monate    

 

 

 

 

 

 

➢ eine Arbeitsaufgabe „Arbeiten am Empfang“ 

➢ eine Arbeitsaufgabe aus einer der folgenden Tätigkeiten:  

„Bearbeitung eines Gästefeedbacks“ oder „Pflege von Gast- und Wirtschaftsräumen“ oder 

„Warenannahme und -lagerung“ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kaufmann / Kauffrau für Hotelmanagement  

 

 

 

 

  
Prüfungsbereich: Arbeiten am Empfang und gastronomische Angebote      

▪ 3-jähriger Ausbildungsberuf 

▪ Gestreckte Abschlussprüfung 1 und 2 

▪ Zusatzqualifikation für Bar und Wein möglich 

Gestreckte AP Teil 2 

Wann: am Ende der Ausbildung  Gewichtung: 75% für Gesamtergebnis 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

Themengebiete für fallbezogenes Fachgespräch:  

„Personalbedarfsplanung, Rekrutierung, Begründung von Arbeitsverhältnissen“, „Mitarbeitergespräche und 
Personalbeurteilung“, „Personalentwicklung, Einarbeitung, Unterweisung, Anleitung oder Schulungen“, 
„Personalbetreuung und -verwaltung oder -controlling“, „Beendigung von Beschäftigungsverhältnissen“ 

schriftlich  
➢ 60 Minuten 
➢ 30 % 

2 Arbeitsaufgaben inkl. 1 Fachgespräch  
➢ 60 Minuten 

➢ 70 % 

Warenwirtschaft, Einkauf 

und Kalkulation 
➢ 90 Minuten  
➢ 15% 

Wirtschafts- und 
Sozialkunde 
➢ 60 Minuten 
➢ 10% 

Personalwirtschaft 

➢ fallbezogenes Fachgespräch 

➢ 20 Minuten (15 Minuten Vorbereitung) 
➢ 25 % 

 

Revenue-Management, 

Marketing und kfm. Steuerung 
➢ 120 Minuten  
➢ 25% 

Praktischer Teil 

Schriftlicher Teil 



 

 

 

 

 

 

Inhalte 

 

Zusatzqualifikation Bar und Wein  

8 Wochen - rein betrieblich 

Die Zusatzqualifikation kann während der dreijährigen Ausbildung innerhalb von 8 Wochen im 

Ausbildungsbetrieb vermittelt werden 

 

Inhalte:  

➢ Arbeiten an der Bar 

➢ Produktkompetenz Longdrinks, Cocktails und Spirituosen 

➢ Produktkompetenz Wein 

 

Prüfung Zusatzqualifikation  

auf Antrag des oder der Auszubildenden (dieser muss glaubhaft nachweisen, dass ihm oder ihr die 

erforderlichen Fertigkeiten, Kenntnisse und Fähigkeiten vermittelt worden sind) 

• Prüfung ist gesondert, aber findet im zeitlichen Zusammenhang mit GAP Teil 2 statt 

• Die Prüfungszeit: 60 Minuten, je eine Arbeitsprobe inklusive Fachgesprächs 

• Arbeitsprobe 1: Cocktails  

• Arbeitsprobe 2: Weine oder Spirituosen 

• Die Prüfung der Zusatzqualifikation ist bestanden: mindestens „ausreichend“  

 

 

 


